
 

Gemeinde Dettighofen 
(Landkreis Waldshut) 

 

 

SATZUNG 

 

zur ersten Änderung der Satzung über die Regelung des Betreuungsangebots 
„Verlässliche Grundschule mit Hausaufgaben – und AG-Betreuung“ für 

Grundschulkinder der Gemeinde Dettighofen und Erhebung der 
Benutzungsgebühren vom 13.05.2024 

 

Aufgrund § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. m. §§ 2 und 13 
ff. des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Dettighofen am 21.07.2025 folgende Satzung zur ersten 
Änderung der Satzung über die Regelung des Betreuungsangebots „Verlässliche 
Grundschule mit Hausaufgaben – und AG-Betreuung“ für Grundschulkinder der 
Gemeinde Dettighofen und Erhebung der Benutzungsgebühren vom 13.05.2024 
beschlossen: 

 

§1 

§ 5 (Öffnungszeiten, Ferien – und Schließtage) wird geändert und enthält folgende 
neue Fassung: 

 

(1) Die Betreuung erfolgt nur an den Schultagen von Montag bis Freitag und in einem 
bestimmten Betreuungszeitrahmen. In den Schulferien, an Ferientagen und an den 
Tagen mit schulinterner Lehrerfortbildungen bleiben die Schule und damit auch die 
„Verlässliche Grundschule“ geschlossen. Die Ferienzeiten, die Schließtage und die 
Betreuungszeiten für die „Verlässliche Grundschule“ gibt die Schulleitung rechtzeitig 
bekannt. Darüber hinaus notwendig werdende Angebotskürzungen bzw. 
Angebotserweiterungen werden den Eltern ebenfalls mitgeteilt. Außerdem kann die 
Gemeindeverwaltung die Einrichtung an einzelnen Tagen aus wichtigen Gründen (z.B. 
wegen Erkrankung der Betreuungskräfte) schließen.  

(2) Betreuungsrahmenzeit:  

Montag bis Mittwoch:  7.00 Uhr – Schulbeginn, Schulende bis 16.00 Uhr   

Donnerstag:   7.00 Uhr – Schulbeginn, Schulende bis 15.45 Uhr 

Freitag:   7.00 Uhr – Schulbeginn, Schulende bis 13.30 Uhr  

  



Die konkreten Betreuungszeiten und Betreuungstage der unterschiedlichen 
Betreuungsformen und AG´s richtet sich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des I. 
Schulhalbjahres bzw. des II. Schulhalbjahres. Sie werden mit dem jeweiligen 
Anmeldeformular festgesetzt. 

 

§ 2 

§ 12 (Gebührenhöhe) wird geändert und erhält folgende neue Fassung: 

 

(1) Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet sich nach dem als 
Anlage zu dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis.  
 

§ 3 

Das Gebührenverzeichnis der Satzung über die Regelung des Betreuungsangebots 
„Verlässliche Grundschule mit Hausaufgaben – und AG-Betreuung“ für 
Grundschulkinder der Gemeinde Dettighofen und Erhebung der Benutzungsgebühren 
wird wie folgt geändert: 

 

Anlage zur Satzung über die Regelung des Betreuungsangebots „Verlässliche 
Grundschule mit Hausaufgaben – und AG-Betreuung“ für Grundschulkinder der 
Gemeinde Dettighofen und Erhebung der Benutzungsgebühren der Gemeinde 
Dettighofen 
 
Gebührenverzeichnis 
 
Randzeitenbetreuung vor Schulbeginn und nach Schulende: 
 

 
 
Verlängerung freitags: 
 

 
 
Zusätzliches Übermittagsangebot (zzgl. Essen (nicht abbestellbar)): 
 

 
  

5 x wöchentlich 4 x wöchentlich 3 x wöchentlich 2 x wöchentlich 1 x wöchentlich
1-Kind-Fam. 33,00 €                26,40 €                    19,80 €                13,20 €                    6,60 €                      
2-Kind-Fam. 26,00 €                20,80 €                    15,60 €                10,40 €                    5,20 €                      
3-Kind-Fam. 18,00 €                14,40 €                    10,80 €                7,20 €                      3,60 €                      
4- und mehr Kind-Fam. 4,50 €                  3,60 €                      2,70 €                  1,80 €                      0,90 €                      

1 x wöchentlich
1-Kind-Fam. 8,25 €                      
2-Kind-Fam. 6,50 €                      
3-Kind-Fam. 4,50 €                      
4- und mehr Kind-Fam. 1,50 €                      

4 x wöchentlich 3 x wöchentlich 2 x wöchentlich 1 x wöchentlich
1-Kind-Fam. 50,00 €                    37,50 €                25,00 €                    12,50 €                    
2-Kind-Fam. 38,00 €                    28,50 €                19,00 €                    9,50 €                      
3-Kind-Fam. 26,00 €                    19,50 €                13,00 €                    6,50 €                      
4- und mehr Kind-Fam. 9,00 €                      6,75 €                  4,50 €                      2,25 €                      
Mittagessen 77,00 €                    57,75 €                38,50 €                    19,25 €                    



Hausaufgabenbetreuung: 
3 x wöchentlich:       35,00 €/mtl. 
2 x wöchentlich:       25,00 €/mtl. 
1 x wöchentlich:       15,00 €/mtl. 
 
AG-Angebote: 
Mal- und Bastelstube pro gebuchtem Tag:   12,00 €/mtl. 
Leseinsel AG:         6,00 €/mtl. 
Spiel und Sport AG:        6,00 €/mtl. 
 

§ 4 

§ 16 (Inkrafttreten) wird geändert und enthält folgende neue Fassung: 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01. September 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt §§ 5, 12 und 
16 der Satzung über die Regelung des Betreuungsangebots „Verlässliche 
Grundschule mit Hausaufgaben – und AG-Betreuung“ für Grundschulkinder der 
Gemeinde Dettighofen und Erhebung der Benutzungsgebühren  sowie das komplette 
Gebührenverzeichnis (Anlage zur Satzung über die Regelung des 
Betreuungsangebots „Verlässliche Grundschule mit Hausaufgaben – und AG-
Betreuung“ für Grundschulkinder der Gemeinde Dettighofen und Erhebung der 
Benutzungsgebühren) vom 13.05.2024 außer Kraft. 

 

Dettighofen, den 21.07.2025 

 

 

 

Marion Frei 
Bürgermeisterin 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt/Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
 
 
 
 


